
Regional-KODA Nord-Ost 
 

Beschluss 1/ 2019 der Regional-KODA Nord-Ost vom 28.03.2019 

 

In der Sitzung am 28.03.2019 in Berlin hat die Regional-KODA Nord-Ost folgendes beschlos-

sen: 

 

Änderung der DVO Anlage 8.3 

 

1. 

§ 2 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

 

Der im Land Berlin gemäß § 2 a der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten 

(AZVO) gewährte freie Tag, der auf den Tag nach Christi Himmelfahrt festgelegt wur-

de, ist auch für die Lehrkräfte in Berlin unterrichtsfrei. 

Der im Land Berlin grundsätzlich flexibel gewährte (zweite) freie Tag wird für alle 

Lehrkräfte auf den letzten Mittwoch vor dem Ende der Sommerferien gelegt. Für die-

sen Präsenztag entfällt damit die Anwesenheitspflicht für alle Lehrkräfte.  

 

2.  

§ 3 Absatz 1 wird wie folgt korrigiert: (Korrektur des Beschlusses 1/2018):  

 

Lehrkräfte, sonstiges pädagogisches Personal und pädagogisches Personal in Kinder-

tagesstätten im Erzbistum Berlin sind in diejenige Entgeltgruppe der DVO eingrup-

piert, in die entsprechendes Personal im jeweiligen Bundesland an staatlichen Schu-

len eingruppiert ist.
1
 Dazu kommt die Entgeltordnung der Lehrkräfte der Länder (An-

lage zum TV EntgeltO-L) in der jeweils geltenden Fassung zur Anwendung.  

Es gelten die Entgelttabellen des jeweiligen Bundeslandes. Werden die Tabellenwerte 

verändert, gelten ab dem Zeitpunkt der Veränderung die neuen Werte, ohne dass es 

eines gesonderten KODA-Beschlusses bedarf. Die Garantiebeträge nach § 17 Absatz 4 

DVO nehmen im gleichen Umfang an den Veränderungen teil. 

 

Ferner erhalten die Lehrkräfte, das sonstige pädagogische Personal und das pädago-

gische Personal in Kindertagesstätten im Erzbistum Berlin die im jeweiligen Bundes-

land tariflich vereinbarte Jahressonderzahlung und tariflich vereinbarte Einmalzah-

lungen. 
 

1
Analog der im Land Berlin gewährten Stufenzulage für voll examinierte Lehrkräfte gilt diese ab 1. Juli 

2019 in der Höhe und für die Dauer der entsprechenden Senatsregelung inhaltsgleich auch für Berliner 

Lehrkräfte im Erzbistum Berlin. 



3.  

§ 3 Absatz 5 Satz 3 wird gestrichen.  

 

4. 

Nach § 3 Absatz 6 wird folgender Absatz eingefügt: 

 

   (6a)  § 18 DVO findet mit der Maßgabe Anwendung, dass im März 2019 für das Kalender-

jahr 2018 das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen 

letztmals 2,00 vom Hundert der Jahressumme der ständigen Monatsentgelte aller un-

ter den Geltungsbereich der DVO fallenden Mitarbeiter des jeweiligen Dienstgebers 

beträgt. Für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 beträgt das für das 

Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen 2,00 vom Hundert der 

zeitanteiligen Jahressumme der ständigen Monatsentgelte der Mitarbeiter, das im 

März 2020 ausgezahlt wird. Für die Zeit ab dem 1. Juli 2019 findet § 18 DVO keine 

Anwendung.  

 

 

 

 

 


